
Jeder Erfolg bei der Verwirklichung des Fünf jahr
planes wird mit einer Verbreiterung der Front des 
nationalen Widerstandes in Westdeutschland gegen 
Arbeitslosigkeit, Ausplünderung und Kriegsvorberei
tung verbunden sein.

Aus dieser Erkenntnis erklärt sich der Bonner Sabo
tageplan, der der Öffentlichkeit am 19. September 1950 
im Aufträge der Regierung der Deutschen Demokra
tischen Republik durch das Amt für Information mit
geteilt wurde. Dieser Sabotageplan gegen die Deutsche 
Demokratische Republik muß von allen, die in der 
Justiz tätig sind, vornehmlich von den Richtern und 
Staatsanwälten, eingehend studiert werden. Sie wer
den daran die Methoden unserer Feinde erkennen 
und lernen, die Maßnahmen richtig anzuwenden, 
deren Anwendung allen Richtern und Staatsanwälten 
durch die Rundverfügung des Ministers der Justiz 
und des Generalstaatsanwalts der Deutschen Demo
kratischen Republik zur Pflicht gemacht worden ist. 
In diesem großen politischen Zusammenhang muß die 
Rundverfügung über „die Verstärkung des Kampfes 
gegen Verbrechen, die gegen die demokratische Ge
setzlichkeit und die Grundlagen der antifaschistisch
demokratischen Ordnung in der Deutschen Demokra
tischen Republik gerichtet sind“, gesehen werden. In 
ihr widerspiegelt sich die Verschärfung des Klassen
kampfes in der internationalen Ebene und im natio
nalen Maßstab.

Die Analyse der Tätigkeit der Gerichte und Staats
anwaltschaften der Deutschen Demokratischen Republik 
im ersten Halbjahr 1950 zeigt bei weiter anhaltender 
Senkung der allgemeinen Kriminalität (19,6% gegen
über dem zweiten Halbjahr 1949) ein ständiges An
wachsen der organisierten Schädlings- und Sabotage
akte gegen den Bestand der Deutschen Demokratischen 
Republik und ihre Friedenswirtschaft. Diese Fest
stellungen im Bereich der Justiz bestätigen in vollem 
Umfang die Darlegungen des Stellvertreters des 
Ministerpräsidenten, Walter Ulbricht, auf dem III. Par
teitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
und des 1. Vorsitzenden des FDGB, Herbert Warnke, 
auf dem FDGB-Kongreß sowie die eindringlichen Hin
weise, die der Vorsitzende der Zentralen Kommission 
für Staatliche Kontrolle, Fritz Lange, mehrfach ge
geben hat. Bei einzelnen Deliktsgruppen, wie z. B. 
Wirtschaftsdelikten, Spekulationsverbrechen, Angriffen 
gegen volkseigene Betriebe und Brandstiftungen 
ist ein zum Teil bedeutender Anstieg festzu
stellen. So sind allein die Angriffe gegen volkseigene 
Betriebe im letzten Halbjahr um 57,4% gestiegen. Die 
Zahl der Brandstiftungen hat sich zwar in drei Län
dern unwesentlich vermindert; im Land Sachsen aber 
haben die Brandstiftungen um 15,9% zugenommen. 
Auch die Steigerung der Zahl der Spekulationsver
brechen läßt darauf schließen, daß die Saboteure und 
ihre Helfer im direkten oder indirekten Auftrag im
perialistischer Kräfte ihre Anstrengungen steigern, um 
die auf den Frieden und den sozialen Fortschritt ge
richtete Aufbauarbeit in der Deutschen Demokratischen 
Republik mit den Mitteln der Sabotage und Korruption 
zu stören.

Angesichts dieser planmäßigen Spionage-, Sabotage- 
und Agenten-Tätigkeit muß an alle Staatsanwälte und 
Richter die dringende Mahnung zu erhöhter Wach
samkeit gerichtet werden. Die in der Rundverfügung 
angeführten Beispiele zeigen, daß die Gerichte und 
Staatsanwaltschaften die großen Möglichkeiten, die 
ihnen die demokratischen Gesetze zur Bekämpfung 
dieser schweren Verbrechen geben, nicht genügend aus
schöpfen und daß sie den gesellschaftsgefährdenden 
Charakter dieser Straftaten nicht im notwendigen Um
fang erkennen. Wie soll man es sich sonst erklären, 
daß z. B. westliche Agenten, die ihren Auftraggebern 
in Westdeutschland Baupläne von volkswirtschaftlich 
wichtigen Betrieben in die Hände zu spielen versuch
ten, nur zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt wurden?

Die Überprüfung von Urteilen dieser Art hat auch 
gezeigt, daß die Untersuchungsbehörden und Gerichte 
vielfach nicht beachten, daß Brände in volkseigenen 
Betrieben, Eisenbahnkatastrophen, Ausfall von wich
tigen Werkanlagen und ähnliche Ereignisse schnell und 
zugleich sorgfältig und erschöpfend aufgeklärt werden 
müssen. Die Berichte lassen erkennen, daß man diese

Vorkommnisse häufig in leichtfertiger Weise auf Zu
fälle, Unvorsichtigkeit oder Uberbeanspruchung zurück
führt, daß der einzelne Fall isoliert gesehen wird, daß 
der Blick an den äußeren Erscheinungsformen der 
strafbaren Handlung hängen bleibt und daß die Unter
suchungsbehörden und Gerichte sich nicht ihrer Pflicht 
bewußt sind, bei diesen Deliktsgruppen die wirtschaft
lichen und politischen Zusammenhänge zu erkennen und 
nicht nur die Täter, sondern ihre Hintermänner zu 
entlarven und aufs schärfste zu bestrafen. Es wird 
deshalb den Richtern in der Rundverfügung vom 
14. September 1950 in aller Eindringlichkeit zur Pflicht 
gemacht, schärfste Wachsamkeit zu entwickeln, mit 
größter Gründlichkeit daran zu gehen, die Tätigkeit der 
Agenten, Spione und Saboteure aufzudecken, die Hinter
gründe dieser Tätigkeit zu erhellen, das mögliche Netz 
aufzudecken, zu dem die einzelne Straftat in Verbin
dung stehen könnte, und schnell und unnachsichtig 
unsere demokratischen Gesetze anzuwenden.

Um alle Angestellten der Justiz und auch die sonstige 
Bevölkerung über die Gefährlichkeit dieser Angriffe 
gegen unsere antifaschistisch-demokratische Ordnung 
aufzuklären, ist es notwendig, diese Angriffe und damit 
die verschiedenen neuartigen Methoden des Kampfes 
des Gegners in den nächsten Monaten zum Thema der 
verschiedenen Justizveranstaltungen zu machen. Das 
wird, besonders wenn es auch in den volkseigenen Be
trieben geschieht, dazu beitragen, die Wachsamkeit in 
den Betrieben und bei der gesamten Bevölkerung zu 
verstärken.

Das Ministerium der Justiz der Deutschen Demokra
tischen Republik hat, um die wichtige Rundverfügung 
vom 14. September 1950, insbesondere im Hinblick auf 
die Vorbereitung und Sicherung der ordnungsgemäßen 
Durchführung der Volkswahlen, schnellstens zur Wir
kung zu bringen, eine neue operative Arbeitsmethode 
entwickelt, die hervorgehoben zu werden verdient.

Es ging darum, nicht nur alle Angestellten der Justiz 
innerhalb kürzester Frist mit dem Inhalt und dem 
Zweck dieser Rundverfügung vertraut zu machen, son
dern in einer breiten Aufklärungskampagne sämtliche 
Justizorgane über die politischen und wirtschaftlichen 
Zusammenhänge zu unterrichten, aus denen heraus 
allein die Sabotage-, Spionage- und Agententätigkeit 
der westlichen Kriegstreiber gegen die Deutsche Demo
kratische Republik zu erklären ist und aus denen sich 
auch die Notwendigkeit ergibt, den Kampf gegen diese 
Verbrechen zur ersten und wesentlichsten Schwer
punktaufgabe in der Arbeit der Gerichte und Staats
anwaltschaften zu machen. Dabei stand zugleich die 
Aufgabe, alle Versuche des Gegners, die Volkswahlen 
am 15. Oktober 1950 zu stören und durch verleum
derische Lügen und Hetze politische Verwirrung zu 
verbreiten und die Einheit des Willens aller Parteien 
und Massenorganisationen zu beeinträchtigen, durch 
schnelle und energische Anwendung der in der Rund
verfügung aufgezeigten Maßnahmen abzuschlagen und 
dadurch einen Beitrag zum Erfolg der demokratischen 
Kräfte bei der Volkswahl zu leisten.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe sprach zunächst der 
Minister der Justiz der Deutschen Demokratischen 
Republik innerhalb von vier Tagen in allen fünf 
Ländern der Republik auf großen Justizveranstaltun
gen über die Arbeit, die die Justiz zur Sicherung der 
Wahlen und der antifaschistisch-demokratischen Ord
nung zu leisten hat, zu allen Angestellten der Justiz
ministerien der Länder, der Generalstaatsanwalt
schaften, der Oberlandesgerichte und der Landgerichte 
am Orte des Oberlandesgerichts. In der Zeit vom
25. September bis 3. Oktober 1950 wurden außerdem 
in sämtlichen Landgerichten der Republik durch 
15 qualifizierte Angestellte des Ministeriums der Justiz 
gleichartige Versammlungen durchgeführt, an denen 
alle Angestellten der Landgerichte und der Amts
gerichte am Orte der Landgerichte teilnahmen und auf 
denen insbesondere die Mängel der bisherigen Arbeit 
bei der Verfolgung derartiger Verbrechen besprochen 
wurden. Vor den übrigen Amtsgerichten sprachen in 
der Zeit vom 25. September bis 10. Oktober 1950 auf 
gleichartigen Versammlungen leitende Angestellte der 
Justizministerien der Länder, der Oberlandesgerichte 
und der Generalstaatsanwaltschaften und gaben die
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